
  
 
 
 
Bestätigung der Masernschutzimpfung durch die Eltern 
 
Nach dem Gesetz für den Schutz vor Masern und zur Stärkung der Impfprävention (Masernschutzgesetz) 
sind wir als Schule dazu verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, dass Schüler unserer Schule entsprechend 
geimpft sind. 
 
Sobald Ihr Kind die Zusage für unsere Schule mittels Schulvertrag hat, muss zusätzlich zu dieser 
Bestätigung noch eine Bescheinigung der Masernimpfung durch einen Arzt nachgereicht werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hiermit bestätigen wir, dass unser Kind 
 
 

Name Vornamen  

  

 
 
die Maserschutzimpfung erhalten hat. 
 
 
 
__________________________________________________________ 
Datum, Unterschrift Erziehungsberechtigte 
 


